Statuten des Vereins ,,LaWandel -
Verein fur Zukunftsfahigkeit*
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81: Name, Sitz und Tatigkeitsbereich

1.1. Der Verein fuhrt den Namen ,LaWandel — Verein fur Zukunftsfahigkeit*

1.2. Der Verein hat seinen momentanen Sitz in Hart 7, 9141 Eberndorf und erstreckt seine
Tatigkeiten auf ganz Osterreich und ggf auch dariiber hinaus.

1.3. Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

1.4. Der Verein verfolgt ausschlieZlich gemeinniitzige Zwecke im Sinne der
Bundesabgabenordnung und ist nicht auf Gewinn ausgerichtet.

82: Zweck

2.1. Der Verein ,LaWandel — Verein fir Zukunftsfahigkeit* verfolgt den Zweck den Erwerb, die
Verwaltung und die nachhaltige Entwicklung von gemeinschaftlichem Eigentum zu férdern. Dies
umfasst insbesondere:



Gemeinschaftsbildung: Férderung einer genossenschattlich organisierten
Gemeinschaft, die gemeinschaftliches Leben und Arbeiten ermdglicht und von
gegenseitiger Unterstiitzung, Diversitat und Solidaritat gepragt ist.

Nachhaltigkeit und Resilienz: Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Lebens- und
Wirtschaftsweisen, einschlie3lich 6kologischer Bauweise, regionaler Kreislaufwirtschaft
und energieeffizienter Technologien.

Bildung und Austausch: Organisation von Workshops, Vortragen und
Austauschformaten, die den Wissens- und Erfahrungstransfer zu Themen wie
Nachhaltigkeit, Gemeinschaftsbildung, Permakultur und sozialem Miteinander férdern.
Weltoffenheit und Inklusion: Schaffung eines inklusiven Lebensraums, der offen fur
Menschen unterschiedlicher Hintergriinde und Kulturen ist und aktiv zum sozialen
Zusammenhalt beitragt.

Grundstiickssuche und Erwerb: Unterstitzung bei der Suche, Auswahl und
Finanzierung eines fir die Gemeinschaft geeigneten Grundstiicks, das den
Okologischen, sozialen und kulturellen Werten der Vereinsmitglieder entspricht.
Betriebsorganisation: Unterstlitzung und Koordination gemeinschaftlicher Arbeits- und
Produktionsprozesse, die sich an 6kologischen, sozialen und wirtschaftlichen Prinzipien
orientieren.

Bildung und Austausch: Forderung des Wissens- und Erfahrungsaustausches in
Bereichen wie Permakultur, nachhaltige Landwirtschaft, Handwerk und
Gemeinschaftsbildung.

Soziale Inklusion: Schaffung eines offenen, inklusiven Lebens- und Arbeitsraums, der
Diversitat und Solidaritat fordert.

Innovative Wirtschaftskonzepte: Entwicklung und Umsetzung von Modellen fiir
regionale Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung.

2.2. Die Wertebasis des Vereins ist im vereinseigenen Wertepapier festgehalten. Dieses dient
als Orientierung fur das Handeln der Mitglieder und die Umsetzung der Vereinszwecke. Das
Wertepapier wird vom Vorstand erstellt und kann durch die Mitgliederversammlung
ausschlie3lich im Konsent beschlossen oder geédndert werden.

§3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

3.1. Ideelle Mittel
Zur Erreichung des Vereinszwecks setzt der Verein folgende ideelle Mittel ein:

1.
2.

4,
5.
6.

Organisation und Kommunikation tber Chatgruppen und digitale Plattformen.

Planung und Durchfiihrung von Zusammenkuinften sowie Kennenlerntreffen fir
Interessierte.

Vorbereitung und Gestaltung von rechtlichen Dokumenten und Vertragen, die den
Vereinszweck unterstitzen.

Einholung von rechtlicher, fachlicher oder anderweitiger Beratung.

Entwicklung und Umsetzung von Kooperationsprojekten mit Partnerorganisationen.
Erstellung und Pflege einer Webseite als zentrale Informations- und Austauschplattform.

3.2. Materielle Mittel
Die finanziellen Mittel des Vereins sollen durch folgende Maflihahmen aufgebracht werden:

1.
2.
3.

Mitgliedsbeitrage.
Freiwillige Einlagen und Unterstitzungen von Mitgliedern.
Forderungen und Beitrage aus offentlichen Mitteln, sofern verfligbar.



4. Spenden, Forderbeitrage, Vermachtnisse und sonstige Zuwendungen, einschlief3lich
Subventionen und Sponsoreneinnahmen.

5. Einnahmen aus Beratungs-, Vermittlungs- und Informationsdiensten, die dem
Vereinszweck dienen.

6. Ertrage aus einem allfalligen Vereinsvermédgen sowie sonstige Einnahmen des Vereins.

7. Gegebenenfalls die Aufnahme von Darlehen zur Umsetzung spezifischer Projekte.

84: Arten der Mitgliedschaft

4.1. Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in aktive und fordernde Mitglieder.
4.2. Aktive Mitglieder sind natlrliche Personen, die sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen.

4.3. Fordernde Mitglieder kdnnen sowohl naturliche als auch juristische Personen sowie
Personengesellschaften sein, die die Ziele des Vereins unterstiitzen mochten.

85: Erwerb der Mitgliedschaft

5.1. Es kénnen sowohl natirliche als auch juristische Personen sowie rechtsfahige
Personengesellschaften Mitglieder des Vereins werden.

5.2. Uber die vorlaufige Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die vorlaufige
Aufnahme von Mitgliedern wird bei der nachsten Mitgliederversammlung zur definitiven
Entscheidung vorgelegt.

5.3. Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorlaufige Aufnahme von Mitgliedern durch die
Vereinsgrunder*innen, im Fall eines bereits bestellten Vorstands durch diesen. Diese
Mitgliedschaft wird erst mit der Entstehung des Vereins wirksam. Wird ein Vorstand erst nach
Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt die definitive Aufnahme der Mitglieder bis dahin durch
die Grunder*Innen des Vereins.

86: Beendigung der Mitgliedschaft

6.1. Die Mitgliedschatft erlischt durch Tod, im Fall von juristischen Personen und rechtsfahigen
Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersonlichkeit, durch freiwilligen Austritt und
durch Ausschluss.

6.2. Der Austritt ist jederzeit méglich und muss dem Vorstand mindestens 3 Monate im Voraus
von aktiven Mitgliedern bzw. mindestens 1 Monat im Voraus von fordernden Mitgliedern
schriftlich per Post oder E-Mail mitgeteilt werden. Fir die Rechtzeitigkeit ist das Datum der
Postaufgabe mafgeblich. Ein einvernehmlicher Austritt ist jederzeit mit sofortiger Wirkung
mdglich und kann mundlich oder schriftlich vereinbart werden.

6.3. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand jederzeit aus
wichtigem Grund beschlossen werden. Als solcher gilt insbesondere die grobe Verletzung der
Mitgliedspflichten und/oder vereinsschadigendes Verhalten, welches das Vertrauensverhéltnis
zwischen Verein und Mitglied nachhaltig erschittert



87: Rechte und Pflichten der Mitglieder

7.1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

7.2. Aktive Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins, gegebenenfalls nach den
in einer Geschéaftsordnung definierten Richtlinien, zu beanspruchen.

7.3. Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung sowie das aktive Wahlrecht stehen
ausschlie3lich den aktiven Mitgliedern zu.

7.5. Mindestens ein Drittel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer
Mitgliederversammlung verlangen.

7.6. Der Vorstand ist verpflichtet, die Mitglieder in jeder Mitgliederversammlung tber die
Tatigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Drittel der
Mitglieder dies unter Angabe von Griinden verlangt, hat der Vorstand den betreffenden
Mitgliedern eine solche Information auch auf3erhalb der Mitgliederversammlung binnen vier
Wochen zu tbermitteln. Grundsatzlich wird groBtmdégliche Transparenz angestrebt.

7.7. Die Mitglieder sind vom Vorstand Uber den gepriften Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Mitgliederversammlung, sind die
Rechnungsprifer einzubeziehen.

7.8. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins zu férdern und alles zu
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden nehmen kdnnte. Sie
haben die Vereinsstatuten sowie die Beschliusse der Vereinsorgane zu befolgen.

7.9. Die Mitglieder sind zur punktlichen Zahlung der Beitrittsgebtihr und der jeweiligen
Mitgliedsbeitrage in der entsprechend kommunizierten Hohe verpflichtet.

88: Konsententscheidungen

8.1. Es sind grundsétzlich Konsententscheidungen vorgesehen. Konsent bedeutet, dass nach
der eindeutigen und klaren Formulierung eines Entscheidungsvorschlags keine der
anwesenden Stimmberechtigten einen schwerwiegenden Einwand erhebt. In diesem Fall gilt
der Vorschlag als angenommen und wird im Protokoll vermerkt.

8.2. Bei Einwanden, insbesondere schwerwiegenden Einwénden, missen diese begriindet und
diskutiert werden. AnschlieRend wird ein neuer Entscheidungsvorschlag formuliert, der die
Ergebnisse dieser Diskussion bertcksichtigt, woraufhin erneut nach Konsent gefragt wird.

8.3. Kann kein Konsent gefunden werden, stehen zwei Moglichkeiten offen:

1. Ist die Entscheidung nicht dringend, wird die Entscheidung vertagt.

2. Ist die Entscheidung dringend, kann eine sofortige Abstimmung tber den letzten
Entscheidungsvorschlag beschlossen werden. Die Dringlichkeit muss durch
nachvollziehbare Umstande belegt und in einer Abstimmung mit einer
Zweidrittelmehrheit festgestellt werden. Fir die anschlieRende Entscheidung gilt eine
Zweidrittelmehrheit.

8.4. Wenn einzelne Personen zwar Einwande (keine schwerwiegenden) gegen eine bestimmte
Entscheidung haben, die Beschlussfassung jedoch nicht behindern wollen, besteht die



Mdglichkeit, diese Einwande zu Protokoll zu geben, ohne dass die Entscheidung dadurch
beeintrachtigt wird.

8 9: Vereinsorgane

9.1. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprifer
und das Schiedsgericht.

9.2. Die internen Ablaufe des Vereins, insbesondere die Arbeitsweise der Vereinsorgane und
die Hohe und die Féalligkeit der Mitgliedsbeitrage, kdnnen in einer Geschéaftsordnung geregelt
werden. Diese wird bei Bedarf vom Vorstand beschlossen und der Mitgliederversammlung zur
Bestatigung vorgelegt.

§ 10: Mitgliederversammlung

10.1. Die Mitgliederversammlung findet zumindest alle zwei Jahre statt.

10.2. Eine aulRerordentliche Mitgliederversammlung findet auf Beschluss des Vorstands oder
auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der
Rechnungsprufer binnen vier Wochen ab Einlangen des Antrags statt.

10.3. Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den auf3erordentlichen Mitgliederversammlungen
sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, z.B. per E-Mail (an die
vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Zustell- oder E-Mail-Adresse) einzuladen. Sollte die
Wahrung der Vereinsinteressen eine aul3erordentliche Mitgliederversammlung mit
auR3erordentlicher Dringlichkeit erfordern, kann diese Frist auf 3 Tage verkirzt werden und die
Einladung mundlich erfolgen. Die Anberaumung der Mitgliederversammlung hat unter Angabe
der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.

10.4. Ist der Vorstand nicht handlungsféahig oder nimmt er seine Aufgabe zur Einberufung der
Mitgliederversammlung nicht wahr, so sind die Rechnungsprifer berechtigt und verpflichtet, die
Einberufung der Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Statuten vorzunehmen.

10.5. Zusatzliche Tagesordnungspunkte zur Mitgliederversammlung kénnen nur von aktiven
Mitgliedern bis langstens sieben Tage vor der Mitgliederversammlung (Einlangen) beim
Vorstand schriftlich eingereicht werden. Antrage auf Anderungen der Statuten und Auflésung
des Vereins kénnen nur von Vorstandsmitgliedern oder einem Zehntel der Vereinsmitglieder
eingebracht werden. Sofern zuséatzliche Tagesordnungspunkte fristgerecht beantragt wurden,
hat der Vorstand bis spatestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung allen
Vereinsmitgliedern eine endgiiltige (vorgeschlagene) Tagesordnung zu schicken.

10.6. Gultige Beschlisse — ausgenommen solche tber einen Antrag auf Einberufung einer
aul3erordentlichen Mitgliederversammlung — kénnen nur zur Tagesordnung gefasst werden.

10.7. Bei der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt
sind nur die aktiven Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Ubertragung des
Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmachtigung ist zulassig.

10.8. Die Mitgliederversammlung ist ohne Ricksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfahig.



10.9. Samtliche Wahlen und die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen
gemar 8§8.

10.10. Den Vorsitz fuhrt dasjenige Vorstandsmitglied, auf das sich der Vorstand im Konsent
einigt.

10.11. Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung kann auf Antrag der Mitglieder bis
spatestens sieben Tage vor dem Termin auch online erméglicht werden. Uber die technische
Durchfuihrung und die Form der Teilnahme entscheidet der Vorstand.

§ 11: Aufgaben der Mitgliederversammiung

11.1. Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

1. Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des
Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungspriifer*in

2. Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprufer*innen

Genehmigung von Rechtsgeschaften zwischen Vorstandsmitgliedern oder

Rechnungsprifer*innen und dem Verein

Entlastung des Vorstands

Beschlussfassung uber Statutendnderungen und die freiwillige Auflosung des Vereins

Beschlussfassung tber das Wertepapier

Beschlussfassung Uber den Geschéftsplan

Beratung und Beschlussfassung Uber sonstige auf der Tagesordnung stehende

Angelegenheiten.

w
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8 12: Vorstand

12.1. Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Vereins im Sinne des § 5 Abs. 3 Vereinsgesetz
und besteht aus mindestens 3 und maximal 20 Mitgliedern. Er bildet ein Team von
gleichberechtigten Personen, die die Aufgaben der Reprasentation nach Aul3en, der
Finanzverantwortung und des Schriftverkehrs abdecken. Er wahlt aus seiner Mitte Obmensch
(und ggf. Stellvertreter*in), Schriftfihrer*in (und ggf. Stellvertreter*in) sowie Kassier*in (und ggf.
Stellvertreter*in).

12.2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gew&hlt. Der Vorstand hat bei
Ausscheiden eines gewahlten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wéahlbares
Mitglied zu kooptieren, wozu die nachtragliche Genehmigung in der nachstfolgenden
Mitgliederversammlung einzuholen ist. Fallt der Vorstand ohne Selbsterganzung durch
Kooptierung Giberhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jede*r
Rechnungsprufer*in verpflichtet, unverziglich eine aul3erordentliche Mitgliederversammlung
zum Zweck der Neuwabhl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die
Rechnungsprifer*innen handlungsunféhig sein, hat jedes aktive Mitglied, das die Notsituation
erkennt, unverziglich die Bestellung eines Kurators beim zustandigen Gericht zu beantragen,
der umgehend eine auBerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen hat.

12.3. Die Funktionsperiode des Vorstands betragt 2 Jahre. Wiederwahl ist méglich. Jede
Funktion im Vorstand ist persdnlich auszuiiben.

12.4. Der Vorstand kann von jedem Vorstandsmitglied schriftlich oder mindlich einberufen
werden.



12.5. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Halfte von ihnen anwesend ist.

12.6. Der Vorstand fasst seine Beschlisse im Konsent gem. §8.

12.7. Den Vorsitz fuihrt dasjenige Vorstandsmitglied, auf das sich der Vorstand im Konsent
einigt.

12.8. AulRer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines
Vorstandsmitglieds durch Abwahl (Abs. 9) und Rucktritt (Abs. 10).

12.9. Die Mitgliederversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner
Mitglieder abwahlen. Die Abwabhl tritt mit Bestellung des neuen Vorstands
bzw.Vorstandsmitglieds in Kraft.

12.10. Die Vorstandsmitglieder kénnen jederzeit schriftlich ihren Ricktritt erklaren. Die
Rucktrittserklarung ist an den Vorstand, im Falle des Rucktritts des gesamten Vorstands an die
Mitgliederversammlung zu richten. Der Ricktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (Abs. 2)
eines Nachfolgers wirksam.

12.11. Virtuelle Sitzungen und Umlaufbeschliisse des Vorstands sind zuléssig, sofern alle
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dieser Form der Beschlussfassung gegeben haben.
Virtuelle Sitzungen sind mittels geeigneter technischer Mittel (z. B. Videokonferenzen)
durchzufiihren, und Umlaufbeschliisse bedirfen der Dokumentation sowie der Zustimmung aller
Vorstandsmitglieder in Textform (z. B. per E-Mail). Der Vorstand kann nahere Regelungen zu
den technischen und organisatorischen Anforderungen beschliel3en.

§ 13: Aufgaben des Vorstands

13.1. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das ,Leitungsorgan“ im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere
folgende Angelegenheiten:

1. Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens
mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Fihrung eines
Vermobgensverzeichnisses als Mindesterfordernis

2. Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des
Rechnungsabschlusses

3. Ausarbeitung und Vorlage von Anderungen des Wertepapiers zur Beschlussfassung
durch die Mitgliederversammlung.

4. Ausarbeitung und Vorlage von Anderungen der Geschéaftsordnung zur
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung.

5. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung

6. Information der Vereinsmitglieder tber die Vereinstatigkeit, die Vereinsgebarung und
den gepriften Rechnungsabschluss

7. Verwaltung des Vereinsvermdgens

8. Aufnahme und Kindigung von Angestellten des Vereins.

9. (ber jede Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu erstellen aus dem die wesentlichen
Vorgange insbesondere die Beschliisse ersichtlich sind.



8§ 14 Besondere Obliegenheiten der Mitglieder des
Vorstands

14.1. Die Vorstandsmitglieder fihren gleichberechtigt die Geschafte und vertreten nach
Absprache den Verein nach auf3en.

14.2. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins bedirfen zu ihrer Giltigkeit der Unterschriften von
zwei Vorstandsmitgliedern.

14.3. Rechtsgeschéftliche Bevollmachtigungen, den Verein nach aul3en zu vertreten bzw. fur
ihn zu zeichnen, kdnnen ausschlielRlich auf Beschluss des Vorstands erteilt werden.

14.5. Der Vorstand bestimmt ein Mitglied zur Leitung der Mitgliederversammliung.

14.6. Die Vorstandsmitglieder sind zu ungeteilter Hand fir die ordnungsgemalie
Finanzgebarung des Vereins verantwortlich.

§ 15: Rechnungspriferinnen

15.1. Zwei Rechnungsprifer*innen werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2

Jahren gewahlt. Wiederwahl ist moglich. Die Rechnungsprufer*innen durfen keinem Organ — mit
Ausnahme der Mitgliederversammlung — angehdoren, dessen Tatigkeit Gegenstand der Prifung

ist.

15.2. Den Rechnungsprufer*innen obliegen die laufende Geschéaftskontrolle sowie die Prifung
der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die OrdnungsméaRigkeit der Rechnungslegung
und die statutengemale Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprifertsinnen
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Die
Rechnungsprifer*innen haben dem Vorstand liber das Ergebnis der Priifung zu berichten.

15.3. Rechtsgeschafte zwischen Rechnungsprifer*innen und Verein bedirfen der
Genehmigung durch die Mitgliederversammlung. Im Ubrigen gelten fir die
Rechnungsprifer*innen die Bestimmungen des § 12 Abs. 8 bis 10 sinngemal.

§ 16: Schiedsgericht

16.1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten ist das
vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine ,Schlichtungseinrichtung” im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den 88577 ff ZPO.

16.2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei aktiven Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird
derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich
namhaft macht. Uber Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere
Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach
Verstandigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wahlen die namhaft gemachten
Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes aktives Mitglied zum*zur Vorsitzenden des
Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die
Mitglieder des Schiedsgerichts dirfen keinem Organ —mit Ausnahme der
Mitgliederversammlung — angehdren, dessen Téatigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.



16.3. Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidung nach Gewahrung beiderseitigen Gehors bei
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach
bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgdltig.

§ 17: Haftung der Mitglieder

17.1. Ist ein Vereinsmitglied unentgeltlich tétig, ist es in keinem Fall dem Verein gegeniber
haftbar oder schadenersatzpflichtig, nicht mal wenn vorsétzlich oder grob fahrlassig gehandelt
wird.

§ 18: Auflosung des Vereins

18.1. Die freiwillige Aufldsung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung und nur mit
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen beschlossen werden.

18.2. Diese Mitgliederversammlung hat auch — sofern Vereinsvermdgen vorhanden ist —liber
die Abwicklung zu beschlieRen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und
Beschluss dartber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende
Vereinsvermogen zu Ubertragen hat.

18.3. Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen beglnstigten Vereinszwecks
ist das verbleibende Vereinsverméogen flr gemeinnitzige oder mildtatige Zwecke im Sinne der
88§ 34 ff BAO zu verwenden.



	§1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
	§2: Zweck
	§3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
	§4: Arten der Mitgliedschaft
	§5: Erwerb der Mitgliedschaft
	§6: Beendigung der Mitgliedschaft
	§7: Rechte und Pflichten der Mitglieder
	§8: Konsententscheidungen
	§ 9: Vereinsorgane
	§ 10: Mitgliederversammlung
	§ 11: Aufgaben der Mitgliederversammlung
	§ 12: Vorstand
	§ 13: Aufgaben des Vorstands
	§ 14 Besondere Obliegenheiten der Mitglieder des Vorstands
	§ 15: RechnungsprüferInnen
	§ 16: Schiedsgericht
	§ 17: Haftung der Mitglieder
	§ 18: Auflösung des Vereins

